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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
der Vonovia SE und des gebilligten Konzern-
abschlusses zum 31. Dezember 2016 sowie 
des zusammengefassten Lageberichts für die 
Vonovia SE und den Konzern einschließlich  
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach 
§ 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch 
(HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahres-
abschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist 
deshalb nicht vorgesehen und auch nicht notwendig. 

Die genannten Unterlagen sind von der Einberufung der 
Hauptversammlung an über die Internetseite der Vonovia SE 
unter http://investoren.vonovia.de/hv und in der Haupt- 
versammlung zugänglich und werden vom Vorstand bzw. – 
im Fall des Berichts des Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung erläutert  
werden. Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die Aktio-
näre die Gelegenheit, zu den Vorlagen Fragen zu stellen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016 der 
Vonovia SE
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen 
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 802.881.048,32 wie folgt zu 
verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,12  
je Stückaktie mit der Wertpapierkennnummer  
ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J,  
die für das Geschäftsjahr 2016 dividenden- 
berechtigt ist; bei derzeit 468.796.936  
dividendenberechtigten Stückaktien sind dies EUR   525.052.568,32

Gewinn auf neue Rechnung EUR  277.828.480,00

Bilanzgewinn EUR 802.881.048,32

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag 
der Einberufung nach Kenntnis der Gesellschaft für das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigten 
Stückaktien. Sollte sich die Zahl dieser dividendenberech-
tigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird  
in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster  
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unver- 
ändert eine Dividende von EUR 1,12 je für das abgelaufene  
Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigter Stückaktie 

vorsieht. Der nicht auf dividendenberechtigte Stückaktien 
entfallende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende wird entweder in bar oder in Form von Aktien 
der Gesellschaft geleistet. Die näheren Details zur Aus-
schüttung der Dividenden in bar und der Wahlmöglichkeit 
der Aktionäre für eine Aktiendividende werden in einem 
gesonderten Dokument gem. §§ 4 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Nr. 5 
des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) (prospektbe- 
freiendes Dokument) dargelegt. Dieses wird den Aktionären 
zur Verfügung gestellt und wird insbesondere Informationen 
über die Anzahl und die Art der Aktien und Ausführungen 
über die Gründe und die Einzelheiten des Aktienangebots 
enthalten.

Sofern der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichts-
rat durch die Hauptversammlung angenommen wird, gilt für 
die Auszahlung der Dividende was folgt:

Da die Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in vollem 
Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 
des Körperschaftsteuergesetzes (nicht in das Nennkapital 
geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung 
ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszu-
schlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die  
Dividende nicht der Besteuerung. Dies gilt sowohl für die 
Barausschüttung als auch soweit die Dividende in Form  
von Aktien geleistet wird. Eine Steuererstattungs- oder 
Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht 
verbunden. Die Ausschüttung mindert nach Auffassung  
der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaf-
fungskosten der Aktien.

Die Ausschüttung der Bardividende erfolgt auf Basis der zum  
Zeitpunkt der Hauptversammlung dividendenberechtigten 
Aktien voraussichtlich am 16. Juni 2017. Die Aktionäre,  
die die Aktiendividende wählen, werden die neuen Aktien 
der Gesellschaft voraussichtlich am 21. Juni 2017 erhalten.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-
glieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

I. Tagesordnung

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern- 
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht 
der Zwischenfinanzberichte für das Geschäfts-
jahr 2017 sowie des Zwischenfinanzberichts für 
das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018
a) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines 

Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 
sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von 
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2017 
zu bestellen.

b) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungs- 
ausschusses vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Berlin, zum Prüfer für die prüferische 
Durchsicht des Zwischenfinanzberichts für das erste 
Quartal des Geschäftsjahres 2018 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des 
Genehmigten Kapitals 2013 und 2015 sowie der 
bestehenden §§ 5 und 5a der Satzung sowie über 
die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre und über die entsprechende 
Einfügung eines neuen § 5c in die Satzung
Der Vorstand hat die ihm von der außerordentlichen Haupt-
versammlung am 30. Juni 2013 erteilte Ermächtigung,  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der  
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. Juni 2018 durch Ausgabe  
von bis zu 111.111.111 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 111.111.111,00  
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013), in Höhe von ins- 
gesamt EUR 109.210.321,00 im Rahmen der im März und 
Oktober 2014 sowie im März und Mai 2015 durchgeführten 
Kapitalerhöhungen teilweise ausgenutzt. 

Des Weiteren hat der Vorstand die von der ordentlichen 
Hauptversammlung am 30. April 2015 erteilte Ermächtigung, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital  
der Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. April 2020 durch 
Ausgabe von bis zu 170.796.534 neuen, auf den Namen  
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu  
EUR 170.796.534,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), 
in Höhe von insgesamt EUR 110.334.918,00 im Rahmen  
der im Juli 2015, Januar 2017 und März 2017 durchgeführten 
Kapitalerhöhungen teilweise ausgenutzt.

Die Satzung enthält daher derzeit in § 5.1 ein Genehmigtes 
Kapital 2013, das den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft ein- 
malig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.900.790,00 
durch Ausgabe von bis zu 1.900.790 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
zu erhöhen. In § 5a.1 enthält die Satzung daher derzeit ein 
Genehmigtes Kapital 2015, das den Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der  
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
EUR 60.461.616,00 durch Ausgabe von bis zu 60.461.616 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, bei Bedarf 
ihre Eigenmittel umfassend zu verstärken, soll zusätzlich zu 
dem bestehenden Genehmigten Kapital 2016 ein weiteres 
genehmigtes Kapital beschlossen und die Satzung entspre-
chend angepasst werden. Das Genehmigte Kapital 2013 und 
das Genehmigte Kapital 2015 sollen aufgehoben werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

(a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 
2013 und 2015

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung 
am 30. Juni 2013 erteilte und bis zum 29. Juni 2018 
befristete Ermächtigung zur Erhöhung des Grund- 
kapitals gemäß § 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 
2013) und die derzeit bestehende, durch die Haupt- 
versammlung am 30. April 2015 erteilte und bis zum 
29. April 2020 befristete Ermächtigung zur Erhöhung 
des Grundkapitals gemäß § 5a der Satzung (Geneh-
migtes Kapital 2015) werden mit Wirksamwerden des 
neuen Genehmigten Kapitals 2017 aufgehoben.

(b)  Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 mit  
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre durch entsprechende Einfügung eines 
neuen § 5c in die Satzung

Es wird ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 
EUR 66.556.874,00 geschaffen (Genehmigtes Kapital 
2017). Hierzu wird ein neuer § 5c der Satzung der  
Gesellschaft geschaffen, welcher wie folgt gefasst ist:

„§ 5c Genehmigtes Kapital

5c.1  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
in der Zeit bis zum 15. Mai 2022 um bis zu  
EUR 66.556.874,00 einmalig oder mehrmals 
durch Ausgabe von bis zu 66.556.874 neuen, auf 
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2017). Den Aktionären ist grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen.
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5c.2  Die Aktien können dabei nach § 186 Abs. 5 AktG 
auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) 
oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(sog. mittelbares Bezugsrecht).

5c.3  Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitaler-
höhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals 
auszuschließen,

(i)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht aus- 
zunehmen;

(ii)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern  
bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend zusam-
men „Schuldverschreibungen“), die mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten ausge-
stattet sind und die von der Gesellschaft 
oder von der Gesellschaft abhängiger oder 
im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehender 
Gesellschaften ausgegeben wurden oder 
noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, 
auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung 
von Wandlungs- oder Optionspflichten als 
Aktionär zustünde;

(iii)  zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, 
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1  
und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter-
schreitet und der auf die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien 
entfallende anteilige Betrag des Grund- 
kapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreitet, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermäch-
tigung. Auf diese Höchstgrenze von 10 % 
des Grundkapitals sind diejenigen eigenen 
Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner 
sind auf diese Begrenzung von 10 % des 
Grundkapitals Aktien anzurechnen, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit 
Wandlungs- oder Optionspflichten ausge- 
geben wurden oder auszugeben sind,  
sofern diese Schuldverschreibungen in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben wurden. Auf die Höchst-
grenze von 10 % des Grundkapitals sind 
zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der  
Aktionäre in direkter oder entsprechender  
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben wurden, insbesondere aus dem 
Genehmigten Kapital 2016. Die gemäß den 
vorstehenden Sätzen 2 bis 4 dieses Ab-
satzes verminderte Höchstgrenze wird mit 
Wirksamwerden einer nach der Verminde-
rung von der Hauptversammlung beschlos-
senen neuen Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung 
reicht, höchstens aber bis zu 10 % des 
Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 
dieses Absatzes (iii);

(iv)  zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen 
insbesondere – aber ohne Beschränkung  
hierauf – zum Zwecke des (auch mittelbaren) 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens- 
teilen, Beteiligungen an Unternehmen und 
sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben 
in Zusammenhang stehenden Vermögens-
gegenständen (einschließlich Forderungen), 
Immobilien und Immobilienportfolios, oder 
zur Bedienung von Wandelschuldverschrei-
bungen und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente, die gegen Sacheinlage begeben 
werden;

(v)  zur Durchführung einer Aktiendividende, 
in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft 
(auch teilweise- und/oder wahlweise) zur 
Erfüllung von Dividendenansprüchen der 
Aktionäre verwendet werden; und

(vi)  beschränkt auf die Ausgabe von bis zu 
2.500.000 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bareinlage, soweit dies 
erforderlich ist, um Aktien an Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
mit ihr im Sinne von § 15 AktG verbundenen 
Unternehmen unter Ausschluss der Mit- 
glieder des Vorstands und des Aufsichts- 
rates der Gesellschaft sowie des Vorstands, 
des Aufsichtsrates und sonstiger Organ- 
walter verbundener Unternehmen auszugeben 
(Belegschaftsaktien). 

Soweit gesetzlich zulässig, können die Beleg- 
schaftsaktien auch in der Weise ausgegeben 
werden, dass die auf sie zu leistende Einlage 
aus dem Teil des Jahresüberschusses ge-
deckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat 
nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinn-
rücklagen einstellen können. 

Ferner können die neuen Aktien gegen Bar- 
einlage von einem Kreditinstitut gezeichnet  
werden, damit die Gesellschaft die so  
gezeichneten Aktien zurückerwerben kann,  
um diese an Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter der Gesellschaft oder Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der mit ihr im Sinne von  
§ 15 AktG verbundenen Unternehmen unter 
Ausschluss der Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrates der Gesellschaft so- 
wie des Vorstands, des Aufsichtsrates  
und sonstiger Organwalter verbundener 
Unternehmen auszugeben.

5c.4  Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen 
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss  
bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sach- 
einlagen sind insgesamt auf einen Betrag, der  
20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Aus-
nutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf die 
vorgenannte 20 %-Grenze sind darüber hinaus 
auch eigene Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts veräußert werden, sowie die-
jenigen Aktien, die zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen ausgegeben werden, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund der Ermächtigung 
unter Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversamm-
lung vom 12. Mai 2016 unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. 
Auf die vorgenannte Höchstgrenze von 20 % 
des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung auf Grundlage anderer Kapital-
maßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben wurden, insbeson-
dere aus dem Genehmigten Kapital 2016. Die 
gemäß den vorstehenden Sätzen 2 und 3 dieses 
Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit 
Wirksamwerden einer nach der Verminderung 
von der Hauptversammlung beschlossenen neuen 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue 
Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 20 % 
des Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 
dieses Absatzes.

5c.5  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-
gabe festzulegen.

5c.6  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung 
von § 4.1 und § 5c der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2017 sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
zu ändern.“

Sollten sich das Grundkapital der Gesellschaft und/
oder das Genehmigte Kapital 2016 bis zum Tage der 
Hauptversammlung noch verändern, so werden Vor-
stand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen 
entsprechend angepassten Beschlussvorschlag zur Ab-
stimmung unterbreiten, der einen Nennbetrag für das 
zu schaffende genehmigte Kapital vorsieht, welcher 
gemeinsam mit dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
genehmigten Kapital gemäß § 5b der Satzung 50 % 
des am Tage der Hauptversammlung eingetragenen 
Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen wird.

(c) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. (a) be-
schlossene Aufhebung des in § 5 der Satzung enthalte-
nen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2013) 
und des in § 5a der Satzung enthaltenen genehmigten 
Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015) sowie das unter 
lit. (b) beschlossene neue genehmigte Kapital (Geneh-
migtes Kapital 2017) mit der Maßgabe zur Eintragung 
im Handelsregister anzumelden, dass zunächst die 
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013 und 2015 
eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn unmittel-
bar anschließend das neue Genehmigte Kapital 2017 
eingetragen wird.

Der Vorstand wird, vorbehaltlich des vorstehenden 
Absatzes, ermächtigt, das Genehmigte Kapital 2017 
unabhängig von den übrigen Beschlüssen der Haupt-
versammlung zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden.
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7. Verlegung des Satzungssitzes der Gesellschaft
Gem. § 1.2 der Satzung der Gesellschaft ist der Sitz der 
Gesellschaft in Düsseldorf. Dementsprechend ist die Gesell-
schaft im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf  
eingetragen. Im Handelsregister ist als Geschäftsanschrift 
die Adresse Universitätsstraße 133, 44803 Bochum 
eingetragen. Derzeit errichtet die Gesellschaft ihre neue 
Unternehmenszentrale in Bochum. Die Entscheidung für 
den Standort Bochum soll auch durch die Verlegung des 
Satzungssitzes und den damit verbundenen Wechsel  
zum Amtsgericht Bochum als zuständigem Registergericht 
ausgedrückt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

(a) Satzungsänderung

§ 1.2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu 
gefasst:

„Sie hat ihren Sitz in Bochum, Deutschland.“ 

(b) Handelsregisteranmeldung

Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. (a)  
beschlossene Verlegung des Satzungssitzes erst am  
1. September 2017 oder unverzüglich danach  
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Der Vorstand wird ermächtigt, die unter lit. (a) be-
schlossene Sitzverlegung unabhängig von den übrigen 
Beschlüssen der Hauptversammlung zur Eintragung  
in das Handelsregister anzumelden.

8. Änderung des Quorums für Satzungsänderungen
Die gesetzlichen Regelungen für eine SE sehen vor, dass  
ein Hauptversammlungsbeschluss zur Änderung der Satzung 
mit der Mehrheit von nicht weniger als zwei Dritteln  
der abgegebenen Stimmen gefasst werden muss, sofern  
die Rechtsvorschriften für Aktiengesellschaften im Sitzstaat 
der SE keine größere Mehrheit vorsehen oder zulassen  
(Artikel 59 Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 
8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Ge-
sellschaft). § 51 des deutschen SE-Ausführungsgesetzes 
sieht vor, dass die Satzung bestimmen kann, dass für einen 
Beschluss der Hauptversammlung über die Änderung  
der Satzung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men ausreicht, sofern mindestens die Hälfte des Grund- 
kapitals vertreten ist. Die Satzung der Gesellschaft soll 
angepasst werden, um dies zu reflektieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

(a) Satzungsänderung

§ 17.4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt 
durch Ergänzung des Satzes 3 neu gefasst:

„Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, 
soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas 
Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst (Stimmenmehrheit). 
In den Fällen, in denen das Aktiengesetz außerdem 
zur Beschlussfassung eine Mehrheit des vertretenen 
Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetz-
lich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen 
Kapitals (Kapitalmehrheit). Für Satzungsänderungen  
bedarf es, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften eine andere Mehrheit vorschreiben, einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals 
vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.“

(b) Handelsregisteranmeldung

Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. (a) 
beschlossene Änderung der Satzung zur Eintragung in 
das Handelsregister der Gesellschaft anzumelden.

Der Vorstand wird ermächtigt, die unter lit. (a)  
beschlossene Änderung der Satzung unabhängig von 
den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung  
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Der Vorstand hat zum Tagesordnungspunkt 6 einen Bericht über 
die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre erstattet. Darüber hinaus hat der Vorstand 
einen Bericht über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2015 in Höhe von EUR 2.796.312,00 im Rahmen der öffentlichen 
Übernahme der conwert Immobilien Invest SE erstattet. Diese 
Berichte sind als Anlage dieser Einladung zur Hauptversamm-
lung beigefügt.

Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgebli-
chen Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden 
auf die Vonovia SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, 
Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der 
Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-VO) Anwendung, soweit  
sich aus speziellen Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt.

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung be-
trägt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 468.796.936,00 
und ist eingeteilt in 468.796.936 Stückaktien. Jede Stückaktie 
gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. 
Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 
im Zeitpunkt der Einberufung beträgt somit 468.796.936. 
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine 
eigenen Aktien.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus- 
übung des Stimmrechts sind gemäß § 15.1 der Satzung der 
Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder 
durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich zuvor bei der 
Gesellschaft rechtzeitig angemeldet haben und für die  
angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. 
Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis  
Dienstag, den 9. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer 
der nachfolgenden Adressen

unter der Anschrift: 
Vonovia SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München

oder 

unter der Telefax-Nummer: 
+49 (0) 89 30903-74675 

oder

unter der E-Mail Adresse: 
anmeldestelle@computershare.de 

in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher 
oder englischer Sprache zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt dabei nach § 67 Abs. 2 
Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregis-
ter eingetragen ist. Für die Ausübung des Teilnahme- und 
Stimmrechts, einschließlich der Anzahl der einem Teilnah-
meberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden 
Stimmrechte, ist der im Aktienregister am Dienstag, den 
9. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) (technisch maßgeblicher 

II. Berichte des Vorstands III.  Weitere Angaben  
 zur Einberufung
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§ 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute, Unter-
nehmen oder Vereinigungen mit der Stimmrechtsausübung 
bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigen-
den über die Form der Vollmacht abstimmen.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, 
können den Nachweis der Bevollmächtigung in Textform an 
eine der oben unter Ziffer 2 genannten Adressen (postali-
sche Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse) über- 
mitteln. Zusätzlich wird das Formular für die Erteilung einer 
Vollmacht auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://investoren.vonovia.de/hv zum Download bereitgehalten.

Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis auch 
an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
erbracht werden. Weitere Hinweise zum Vollmachtsverfahren  
finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://investoren.vonovia.de/hv.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft:

Darüber hinaus hat die Gesellschaft als Service für ihre Aktio- 
näre die Herren Christian Jeschke und Christopher Jany zu 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
(sog. Stimmrechtsvertreter) benannt, welche Aktionäre 
ebenfalls mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächti-
gen können. 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach 
eigenem Ermessen ausüben. Dabei bitten wir zu beachten, 
dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu 
denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, 
zu denen Aktionäre eindeutige Weisung erteilen, und dass 
die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während 
der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen 
entgegennehmen können. Ebenso wenig können die  
Stimmrechtsvertreter Aufträge zu Wortmeldungen, zur 
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungs-
beschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 
entgegennehmen.

Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter ist im Vorfeld der Hauptversammlung 
mittels des zur Erteilung der Vollmacht auf dem Anmelde-
bogen enthaltenen Formulars möglich. Zusätzlich wird ein 
Formular für die Erteilung einer Vollmacht auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter http://investoren.vonovia.de/hv 
zum Download bereitgehalten.

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft und die Erteilung von Weisungen an sie sind bis zum 
Montag, den 15. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend 
zu übermitteln; sie bedürfen der Textform. Die Bevollmäch-
tigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

Bestandsstichtag, sogenanntes Technical Record Date) einge-
tragene Aktienbestand maßgeblich. Anträge auf Umschrei-
bungen im Aktienregister, die der Gesellschaft in der Zeit 
von Mittwoch, den 10. Mai 2017, 00:00 Uhr (MESZ) bis ein-
schließlich Dienstag, den 16. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) 
zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptver-
sammlung am 16. Mai 2017 verarbeitet und berücksichtigt.

Durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung werden die 
Aktien nicht blockiert, die Aktionäre können über die Aktien 
auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen.

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige 
diesen gemäß § 135 Abs. 8 bzw. § 135 Abs. 10 in Verbindung 
mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute, 
Unternehmen oder Vereinigungen dürfen das Stimmrecht 
für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie 
aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer 
Ermächtigung des Aktionärs ausüben. Einzelheiten zu dieser 
Ermächtigung finden sich in § 135 AktG.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich  
auf den an die Aktionäre übersandten Anmeldeunterlagen  
sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://investoren.vonovia.de/hv.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen 
Bevollmächtigten, beispielsweise ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben 
lassen. Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs sind die 
fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und die Eintragung 
im Aktienregister wie vorstehend beschrieben erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen  
der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine 
Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
bzw. § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 
AktG gleichgestellte Personen, Institute, Unternehmen oder 
Vereinigungen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmäch-
tigt werden.

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kredit- 
institute, Aktionärsvereinigungen oder ihnen gemäß  
§ 135 Abs. 8 AktG bzw. § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung 
mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute, 
Unternehmen oder Vereinigungen erteilt, besteht kein 
Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachtserklärung vom 
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Näheres ergibt 
sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere  
aus § 135 AktG. Wir regen an, dass Aktionäre, die ein Kredit- 
institut, eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG bzw. § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit  

benannten Stimmrechtsvertreter per Post, per Telefax oder 
auf elektronischem Weg (per E-Mail) sind an folgende 
Adresse zu richten:

unter der Anschrift: 
Vonovia SE 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München

oder

unter der Telefax-Nummer: 
+49 (0) 89 30903-74675

oder

unter der E-Mail Adresse: 
vonovia-hv2017@computershare.de.

In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht und Wei-
sung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft 
entscheidend. 

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter an der Ein- und 
Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in Textform erteilt, 
geändert oder widerrufen werden.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Haupt-
versammlung mitgeteilt wurde, gilt die Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung.

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines be- 
vollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt  
automatisch als Widerruf der zuvor an die Stimmrechts- 
vertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.

4. Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimme – auch ohne an der Haupt-
versammlung teilzunehmen – per Briefwahl abgeben. Bei 
Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist Folgendes zu 
beachten:

Briefwahlstimmen können in Textform an die Gesellschaft 
unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen 
Adressen bis zum Montag, den 15. Mai 2017, 24:00 Uhr 
(MESZ) abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  
In allen diesen Fällen ist der Zugang der Briefwahlstimme  
bei der Gesellschaft entscheidend.

Bitte beachten Sie, dass durch Briefwahl eine Abstimmung 
nur über Anträge möglich ist, zu denen es mit dieser Einbe-
rufung oder später bekanntgemachte Beschlussvorschläge 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG 
oder von Aktionären nach § 124 Abs. 1 AktG gibt, oder die 
nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute oder andere ihnen 
nach § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellte Per-
sonen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) 
können sich der Briefwahl bedienen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Haupt-
versammlung mitgeteilt wurde, gilt die Stimmabgabe per 
Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für 
jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines Be-
vollmächtigten an der Hauptversammlung gilt automatisch 
als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahlstimmen.

5. Weitere Rechte der Aktionäre

a) Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tages-
ordnung gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO,  
§ 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG
Ein oder mehrere Aktionäre, deren Anteile zusammen 
fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses 
Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit 
§ 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz für Ergänzungsverlangen 
der Aktionäre einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) 
erforderlich; § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz entspricht 
dabei inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen.

Ein solches Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den  
Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens  
30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei 
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also 
Samstag, der 15. April 2017, 24:00 Uhr (MESZ). Später 
zugegangene Ergänzungsverlangen werden für Zwecke der 
Veröffentlichung nicht berücksichtigt.

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir, an folgende Adresse 
zu übermitteln:
Vonovia SE 
– Vorstand – 
Philippstraße 3 
44803 Bochum

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://investoren.
vonovia.de/hv bekannt gemacht und den Aktionären nach  
§ 125 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 AktG mitgeteilt.
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b) Gegenanträge von Aktionären  
gemäß § 126 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung 
einen Gegenantrag gegen die Vorschläge von Vorstand und/
oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
zu stellen. 

Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nachstehend 
angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spä-
testens am Montag, den 1. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des 
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellung- 
nahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite 
der Gesellschaft unter http://investoren.vonovia.de/hv 
zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 3 AktG). Gegen-
anträge ohne Begründung müssen nicht zugänglich gemacht 
werden.

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren  
Vorliegen ein Gegenantrag und dessen Begründung nicht 
über die Internetseite zugänglich gemacht werden müs-
sen. Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://investoren.vonovia.de/hv beschrieben. Die Begrün-
dung braucht insbesondere nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 
beträgt.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen nebst Begründung 
ist folgende Adresse ausschließlich maßgeblich:

Vonovia SE 
– Rechtsabteilung – 
Philippstraße 3 
44803 Bochum 
Telefax: +49 (0) 234 314 2944 
E-Mail: hauptversammlung@vonovia.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge müssen nicht zu-
gänglich gemacht werden.

c) Wahlvorschläge von Aktionären  
gemäß § 127 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung 
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesord-
nungspunkt 5) zu machen.

Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter 
der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage 
vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der 
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also 
spätestens am Montag, den 1. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugegangen sind, werden unverzüglich über die Internetseite 
der Gesellschaft unter http://investoren.vonovia.de/hv  
zugänglich gemacht. Wahlvorschläge von Aktionären brau-
chen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht 

Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vor-
geschlagenen Person enthalten. Wahlvorschläge brauchen 
nicht begründet zu werden.

In § 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 und  
§ 127 Satz 3 in Verbindung mit § 124 Abs. 3 Satz 4, § 125 
Abs. 1 Satz 5 AktG sind weitere Gründe genannt, bei deren 
Vorliegen die Wahlvorschläge von Aktionären nicht über  
die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen.  
Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://investoren.vonovia.de/hv beschrieben.

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende 
Adresse ausschließlich maßgeblich:

Vonovia SE 
– Rechtsabteilung – 
Philippstraße 3 
44803 Bochum 
Telefax: +49 (0) 234 314 2944 
E-Mail: hauptversammlung@vonovia.de

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge müssen nicht 
zugänglich gemacht werden.

d) Auskunftsrechte der Aktionäre
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen 
in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesord-
nung erforderlich ist. Diese Auskunftspflicht des Vorstands 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Un-
ternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten 
Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verwei-
gern. Eine ausführliche Darstellung der Voraussetzungen, 
unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf,  
findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://investoren.vonovia.de/hv.

e) Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG,  
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG sind 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://investoren. 
vonovia.de/hv abrufbar.

6. Veröffentlichungen auf der Internetseite /  
Ergänzende Informationen gemäß § 124a AktG
Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG 
einschließlich der Einberufung der Hauptversammlung und 
des Geschäftsberichts 2016 sowie sonstige, den Aktionären 
zugänglich zu machende Unterlagen, Anträge und weitere 
Informationen stehen vom Tag der Einberufung der Haupt-
versammlung an zum Abruf auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter http://investoren.vonovia.de/hv zur Verfügung.

Sämtliche der Hauptversammlung kraft Gesetzes zugänglich 
zu machenden Informationen sind auch in der Hauptver-
sammlung am Dienstag, den 16. Mai 2017, zugänglich.

Etwaige, im Sinne der vorgenannten Fristen, rechtzeitig bei 
der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige 
Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen 
von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte 
Internetseite zugänglich gemacht werden.

Bochum, im April 2017

Vonovia SE

Der Vorstand
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zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  
der Vonovia SE 
am Dienstag, den 16. Mai 2017, um 10:00 Uhr (MESZ)

Vonovia SE 
Düsseldorf 
ISIN DE000A1ML7J1 
WKN A1ML7J

1. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungs- 
punkt 6 (Beschlussfassung über die Aufhebung 
des Genehmigten Kapitals 2013 und 2015 und 
der bestehenden §§ 5 und 5a der Satzung  
sowie über die Schaffung eines Genehmigten 
Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre und 
über die entsprechende Einfügung eines neuen  
§ 5c in die Satzung)
Zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am  
16. Mai 2017 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor,  
das noch in Höhe von EUR 1.900.790,00 bestehende  
Genehmigte Kapital 2013 und das noch in Höhe von  
EUR 60.461.616,00 bestehende Genehmigte Kapital 2015 
aufzuheben und zusätzlich zu dem in Höhe von  
EUR 167.841.594,00 bestehenden Genehmigten Kapital 
2016 ein weiteres genehmigtes Kapital mit der Ermäch- 
tigung zum teilweisen Ausschluss des Bezugsrechts  
(Genehmigtes Kapital 2017) zu beschließen. Gemäß § 203 
Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet 
der Vorstand zu Punkt 6 der Tagesordnung der Haupt-
versammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe  
der neuen Aktien diesen Bericht:

Der Vorstand hat die ihm von der außerordentlichen Haupt-
versammlung am 30. Juni 2013 erteilte Ermächtigung, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 29. Juni 2018 durch Ausgabe  
von bis zu 111.111.111 neuen, auf den Namen lautenden Stück- 
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 111.111.111,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2013), in Höhe von insgesamt  
EUR 109.210.321,00 im Rahmen der im März und Oktober 
2014 sowie im März und Mai 2015 durchgeführten Kapital- 
erhöhungen teilweise ausgenutzt. 

Des Weiteren hat der Vorstand die von der ordentlichen 
Hauptversammlung am 30. April 2015 erteilte Ermächtigung, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der  
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. April 2020 durch Aus-
gabe von bis zu 170.796.534 neuen, auf den Namen lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig 

Anlage

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 170.796.534,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), in Höhe von 
insgesamt EUR 110.334.918,00 im Rahmen der im Juli 2015, 
Januar 2017 und März 2017 durchgeführten Kapitalerhöhungen 
teilweise ausgenutzt.

Die dem Vorstand von der Hauptversammlung am  
12. Mai 2016 erteilte Ermächtigung (§ 5b der Satzung),  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 11. Mai 2021 um bis zu  
EUR 167.841.594,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe 
von bis zu 167.841.594 auf den Namen lautende Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2016), wurde bislang nicht ausgenutzt. 

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist weiterhin von 
einem starken Wettbewerb um attraktive Wohnimmobili-
enportfolien geprägt. Dementsprechend ist die Gesellschaft 
darauf angewiesen, auch zukünftig flexibel ihre Eigenmittel 
schnell und umfassend verstärken zu können. Daher soll  
zusätzlich zu dem bestehen bleibenden Genehmigten Kapi-
tal 2016 ein neues weiteres genehmigtes Kapital beschlos-
sen und die Satzung entsprechend angepasst werden. Das 
Genehmigte Kapital 2013 und das Genehmigte Kapital 2015 
sollen aufgehoben werden.

Das zu Punkt 6 der Tagesordnung der Hauptversammlung 
am 16. Mai 2017 vorgeschlagene neue genehmigte Kapital 
(Genehmigtes Kapital 2017) soll den Vorstand ermächtigen, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. Mai 2022 um bis zu  
EUR 66.556.874,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe 
von bis zu 66.556.874 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. 
Das Volumen des neuen Genehmigten Kapitals 2017  
beträgt damit rund 14,2 % des derzeitigen Grundkapitals  
der Gesellschaft. Zusammen mit dem noch vorhandenen 
Genehmigten Kapital 2016 stünde dem Vorstand damit 
insgesamt ein genehmigtes Kapital in Höhe des gesetzlich 
zulässigen Höchstvolumens von 50 % des derzeitigen 
Grundkapitals der Gesellschaft zur Verfügung.

Sollten sich das Grundkapital der Gesellschaft und/oder das 
Genehmigte Kapital 2016 bis zum Tage der Hauptversamm-
lung noch verändern, so werden Vorstand und Aufsichtsrat 
der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung unterbreiten, der 
einen Nennbetrag für das zu schaffende genehmigte Kapital 
vorsieht, welcher gemeinsam mit dem zu diesem Zeitpunkt 
bestehenden genehmigten Kapital gemäß § 5b der Satzung, 
50 % des am Tage der Hauptversammlung eingetragenen 
Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen wird.

Das Genehmigte Kapital 2017 soll der Gesellschaft ermögli-
chen, auch weiterhin kurzfristig das für die Fortentwicklung 
des Unternehmens erforderliche Kapital an den Kapital-
märkten durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und 
schnell und flexibel ein günstiges Marktumfeld zur Deckung 

eines künftigen Finanzierungsbedarfes zu nutzen. Da Ent-
scheidungen über die Deckung eines künftigen Kapital- 
bedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, 
dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jähr-
lichen Hauptversammlungen oder von der Einberufungsfrist 
einer außerordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. 
Diesen Umständen hat der Gesetzgeber mit dem Instrument 
des „genehmigten Kapitals“ Rechnung getragen.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 zur 
Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen steht den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 203 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Die Ausgabe von Aktien 
unter Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts im Sinne 
des § 186 Abs. 5 AktG ist dabei bereits nach dem Gesetz 
nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen, da den Aktio- 
nären letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt werden 
wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen 
Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) 
oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder  
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen 
an der Abwicklung beteiligt. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht 
ausschließen zu können: 

(i) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen 
können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf, 
die Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem 
Bezugsrecht der Aktionäre zu erleichtern, weil dadurch 
ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darge-
stellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je 
Aktionär in der Regel gering, deshalb ist der mögliche 
Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen. 
Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission 
ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. Der 
Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der 
leichteren Durchführung einer Emission. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlosse-
nen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf an 
der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat  
halten den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts 
aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und  
unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre 
auch für angemessen. 

(ii) Zudem soll der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen kön-
nen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“) ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien zu gewähren. Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten sehen in ihren Ausgabebedin-
gungen regelmäßig einen Verwässerungsschutz vor, 
der den Inhabern bzw. Gläubigern bei nachfolgenden 
Aktienemissionen und bestimmten anderen Maß- 
nahmen ein Bezugsrecht auf neue Aktien gewährt. Sie 
werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktio- 
näre. Um die Schuldverschreibungen mit einem 
solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 
ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren 
Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den 
Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanz-
struktur der Gesellschaft. Zudem hat der Ausschluss 
des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläu-
biger von Schuldverschreibungen den Vorteil, dass im 
Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- 
oder Wandlungspreis für die Inhaber bzw. Gläubiger 
bereits bestehender Schuldverschreibungen nicht nach 
den jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen 
ermäßigt werden müssen. Dies ermöglicht einen  
höheren Zufluss an Mitteln und liegt daher im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

(iii) Das Bezugsrecht kann ferner bei Barkapitalerhöhungen 
ausgeschlossen werden, wenn die Aktien zu einem 
Betrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet und eine solche Kapital- 
erhöhung 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, 
und zwar – da es sich um ein genehmigtes Kapital 
handelt – weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung 
(erleichterter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG). Die Ermächtigung versetzt die Gesell-
schaft in die Lage, flexibel auf sich bietende günstige 
Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen 
Aktien auch sehr kurzfristig, d. h. ohne das Erfordernis 
eines mindestens zwei Wochen dauernden Bezugsan-
gebots, platzieren zu können. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren 
und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, d. h. ohne 
den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Dadurch 
wird die Grundlage geschaffen, einen möglichst hohen 
Veräußerungsbetrag und eine größtmögliche Stärkung 
der Eigenmittel zu erreichen. Die Ermächtigung zu dem 
erleichterten Bezugsrechtsauschluss findet ihre sachli-
che Rechtfertigung nicht zuletzt in dem Umstand, dass 
häufig ein höherer Mittelzufluss generiert werden kann. 

Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine Anrechnungs- 
klausel vor. Auf die maximal 10 % des Grundkapitals, 
die dieser Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind die- 
jenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 
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§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf diese 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals Aktien anzu-
rechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wand-
lungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder 
auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf 
die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind zu-
dem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage anderer 
Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
wurden, insbesondere aus dem Genehmigten Kapital 
2016. Diese Anrechnung geschieht im Interesse der 
Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung 
ihrer Beteiligung. Die gemäß der vorstehend dargestellten 
Anrechnungsklausel verminderte Höchstgrenze wird 
mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung  
von der Hauptversammlung beschlossenen neuen 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG wieder erhöht, soweit die neue Ermächti-
gung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grund- 
kapitals nach den Vorgaben von Satz 1 des betreffenden 
Absatzes. Denn in diesem Fall bzw. in diesen Fällen hat 
die Hauptversammlung erneut die Möglichkeit über  
einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss zu ent-
schieden, sodass der Grund der Anrechnung wieder 
entfallen ist. Mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss fällt nämlich 
die durch die Ausnutzung der Ermächtigung zur Aus-
gabe neuer Aktien bzw. zur Ausgabe von Schuldver-
schreibungen bzw. die durch die Veräußerung eigener 
Aktien entstandene Sperre hinsichtlich der Ermächti-
gung zur Ausgabe der Schuldverschreibungen ohne Be-
zugsrecht der Aktionäre weg. Aufgrund der identischen 
Mehrheitsanforderungen an einen solchen Beschluss 
ist in der erneuten Ermächtigung zum erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss – soweit die gesetzlichen An-
forderungen eingehalten werden – zugleich auch eine 
Bestätigung hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses 
über die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2017 
zu sehen. Im Falle einer erneuten Ausübung einer 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in direkter 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. 

Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss setzt zwin-
gend voraus, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien 
den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.  
Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenkurs oder 
einem volumengewichteten Börsenkurs während 

einer angemessenen Anzahl von Börsentagen vor der 
endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags wird, 
vorbehaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls, 
voraussichtlich nicht über ca. 5 % des entsprechenden 
Börsenkurses liegen. Damit wird auch dem Schutz- 
bedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen 
Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. 
Durch diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am 
Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert, den ein 
Bezugsrecht für die neuen Aktien hätte, praktisch sehr 
gering ist. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre 
relative Beteiligung durch einen Zukauf über die Börse 
aufrechtzuerhalten. 

(iv) Das Bezugsrecht kann zudem bei Kapitalerhöhungen 
gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden. Die Ge-
sellschaft soll auch weiterhin insbesondere – aber ohne 
Beschränkung hierauf – Unternehmen, Unternehmens- 
teile, Beteiligungen an Unternehmen (wobei dies auch 
im Wege der Verschmelzung oder anderer umwand-
lungsrechtlicher Maßnahmen erfolgen kann) und sons-
tige mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammen-
hang stehende Vermögensgegenstände (einschließlich 
Forderungen), Immobilien und Immobilienportfolios 
erwerben können oder auf Angebote zu Akquisitionen 
bzw. Zusammenschlüssen reagieren können, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie die Ertrags-
kraft und den Unternehmenswert zu steigern. Weiter-
hin soll der Ausschluss des Bezugsrechts dazu dienen, 
Wandelschuldverschreibungen und/oder Options-
schuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente, die gegen Sacheinlage begeben werden, 
zu bedienen. Die Praxis zeigt, dass die Anteilseigner 
attraktiver Akquisitionsobjekte zum Teil ein starkes 
Interesse haben – z. B. zur Wahrung eines gewissen 
Einflusses auf den Gegenstand der Sacheinlage – 
(stimmberechtigte) Stückaktien der Gesellschaft als 
Gegenleistung zu erwerben. Für die Möglichkeit, die 
Gegenleistung nicht ausschließlich in Barleistungen, 
sondern auch in Aktien oder nur in Aktien zu erbringen, 
spricht unter dem Gesichtspunkt einer optimalen  
Finanzstruktur zudem, dass in dem Umfang, in dem 
neue Aktien als Akquisitionswährung verwendet werden 
können, die Liquidität der Gesellschaft geschont, eine 
Fremdkapitalaufnahme vermieden wird und der bzw. 
die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt 
werden. Das führt zu einer Verbesserung der Wettbe-
werbsposition der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisiti-
onswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft damit 
den notwendigen Handlungsspielraum, solche Akqui-
sitionsgelegenheiten schnell und flexibel zu ergreifen, 
und versetzt sie in die Lage, selbst größere Einheiten 
gegen Überlassung von Aktien zu erwerben. Auch bei 
anderen Wirtschaftsgütern (insbesondere Immo- 

bilienportfolios bzw. Anteile an Immobilienunter- 
nehmen) sollte es möglich sein, sie unter Umständen 
gegen Aktien zu erwerben. In beiden Fällen muss  
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden 
können. Weil solche Akquisitionen häufig kurzfristig 
erfolgen müssen, ist es wichtig, dass sie in der Regel 
nicht von dem üblichen jährlichen Rhythmus der 
Hauptversammlung abhängen bzw. eine außerordent- 
liche Hauptversammlung erfordern, deren Vorbereitung 
und Einberufungsfrist ein zügiges Handeln verhindern. 
Es bedarf daher eines genehmigten Kapitals, auf  
das der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
schnell zugreifen kann. 

Entsprechendes gilt für die Bedienung von Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten aus Schuldverschreibungen. Die Ausgabe  
der neuen Aktien erfolgt dabei gegen Sacheinlagen, 
entweder in Form der einzubringenden Schuldver-
schreibung oder in Form der auf die Schuldverschrei-
bung geleisteten Sachleistung. Dies führt zu einer 
Erhöhung der Flexibilität der Gesellschaft bei der 
Bedienung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten. Das Angebot 
von Schuldverschreibungen anstelle oder neben der 
Gewährung von Aktien oder von Barleistungen kann 
eine attraktive Alternative darstellen, die aufgrund ihrer 
zusätzlichen Flexibilität die Wettbewerbschancen der 
Gesellschaft bei Akquisitionen erhöht. Die Aktionäre 
sind durch das ihnen bei Begebung von Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten zustehende 
Bezugsrecht geschützt. 

Die Fälle, in denen das Bezugsrecht für Schuld-
verschreibungen mit Wandlungsrecht und -pflicht 
ausgeschlossen werden kann, wurden bzw. werden im 
Bericht zur Ausgabe der entsprechenden Instrumente 
erläutert. Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammen-
schluss mit anderen Unternehmen oder zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen zeigen, wird der Vorstand in jedem Fall sorg- 
fältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur  
Kapitalerhöhung durch Gewährung neuer Aktien 
Gebrauch machen soll. Dies umfasst insbesondere 
auch die Prüfung der Bewertungsrelation zwischen  
der Gesellschaft und der erworbenen Unternehmens-
beteiligung oder den sonstigen Vermögensgegenständen 
und die Festlegung des Ausgabepreises der neuen 
Aktien und der weiteren Bedingungen der Aktienaus-
gabe. Der Vorstand wird das genehmigte Kapital nur 
dann nutzen, wenn er der Überzeugung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. Erwerb des Unternehmens, 
des Unternehmensanteils oder der Beteiligungserwerb 
gegen Gewährung von neuen Aktien im wohlverstan-

denen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre liegt. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche 
Zustimmung nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser 
Überzeugung gelangt ist.

(v) Das Bezugsrecht kann ferner bei der Ausschüttung 
von Aktiendividenden (auch als Scrip Dividend 
bekannt), in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft 
(auch teilweise- und/oder wahlweise) zur Erfüllung 
von Dividendenansprüchen der Aktionäre verwendet 
werden, ausgeschlossen werden. Dadurch soll es der 
Gesellschaft ermöglicht werden, eine Aktiendividende 
zu optimalen Bedingungen auszuschütten. Bei einer 
Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren 
mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptver-
sammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der 
Dividende ganz oder teilweise als Sacheinlage in die 
Gesellschaft einzulegen, um im Gegenzug neue Aktien 
der Gesellschaft zu beziehen. Die Ausschüttung einer 
Aktiendividende kann als Bezugsrechtsemission insbe-
sondere unter Beachtung der Bestimmungen in § 186 
Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) 
und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebe-
trags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) 
erfolgen. Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarkt- 
situation indes vorzugswürdig sein, die Ausschüttung 
einer Aktiendividende so auszugestalten, dass der Vor-
stand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt 
sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehand-
lungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Be-
zug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anbietet 
und damit wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugs-
recht gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktio- 
näre auf neue Aktien rechtlich insgesamt ausschließt. 
Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
die Ausschüttung der Aktiendividende ohne die vorge-
nannten Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und 2 AktG 
und damit zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des 
Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien 
angeboten werden und überschießende Dividenden-
beträge durch Barzahlung der Dividende abgegolten 
werden, erscheint ein Bezugsrechtsauschluss in einem 
solchen Fall als gerechtfertigt und angemessen. 

(vi) Das Bezugsrecht kann zudem ausgeschlossen werden 
zur Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage, soweit 
dies erforderlich ist, um Aktien an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne 
von § 15 AktG verbundenen Unternehmen unter 
Ausschluss der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie des Vorstands, 
des Aufsichtsrats und sonstiger Organwalter ver- 
bundener Unternehmen auszugeben. Hierdurch wird 
der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, die Leistungen 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die der 
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mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 
AktG mit der Ausgabe von Aktien zu honorieren und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so am Erfolg des 
Unternehmens zu beteiligen. Das ist auch im Interesse 
der Aktionäre. Nur wenn das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen ist, ist es der Gesellschaft möglich, 
Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszugeben. 
Die Aktionäre haben hingegen die Möglichkeit, ihren 
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft jederzeit durch 
Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten.

Die in den vorstehenden Absätzen (i) bis (vi) beschriebenen 
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss bei Kapitaler-
höhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sind insgesamt 
beschränkt auf einen Betrag, der 20 % des Grundkapitals 
nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des  
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf die vorgenannte  
20 %-Grenze sind darüber hinaus auch eigene Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, 
sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen ausgegeben werden, sofern die Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
aufgrund der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 8 
der Hauptversammlung vom 12. Mai 2016 unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf 
die vorgenannte Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals 
sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage anderer 
Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, insbe-
sondere aus dem Genehmigten Kapital 2016. Durch die 
Beschränkung wird gleichzeitig auch eine mögliche Stimm-
rechtsverwässerung der vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 
Aktionäre begrenzt. Die gemäß der vorstehend dargestellten 
Anrechnungsklausel verminderte Höchstgrenze wird mit 
Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 
Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder 
erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber 
bis zu 20 % des Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1  
dieses Absatzes. Denn in diesem Fall bzw. in diesen Fällen 
hat die Hauptversammlung erneut die Möglichkeit über 
einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss zu entschieden, 
sodass der Grund der Anrechnung wieder entfallen ist. 

Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen 
erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der 
Gesellschaft geboten. Sofern der Vorstand während eines 
Geschäftsjahres eine der vorstehenden Ermächtigungen 
zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung aus dem Genehmigten Kapital 2017 ausnutzt, wird er 
in der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 

2. Bericht des Vorstands über die teilweise  
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 
(Kapitalerhöhung jeweils unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre im Dezember 2016 / 
Januar 2017 und im März 2017 im Rahmen  
des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 
der Vonovia SE an die Aktionäre der conwert 
Immobilien Invest SE)
Die Vonovia SE („Vonovia“ oder die „Gesellschaft“) hat den 
Aktionären der conwert Immobilien Invest SE mit Sitz in 
Wien und eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts 
Wien unter FN 212163f („conwert“) am 17. November 2016 
im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeange-
bot nach österreichischem Übernahmerecht angeboten,  
ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien (mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 5,00 je Aktie) 
(„conwert-Aktie“) zu den Bedingungen der am gleichen Tag  
veröffentlichten Angebotsunterlage („Angebotsunterlage“)  
zu erwerben. Nach Maßgabe der Angebotsunterlage 
wurde den Aktionären der conwert der Tausch von einer 
(1) conwert-Aktie gegen 0,496645 Aktien der Gesellschaft 
angeboten („Umtauschangebot“). Alternativ wurde den 
conwert-Aktionären ein in Österreich verpflichtendes 
Barangebot unterbreitet, das auf EUR 16,16 je conwert-Aktie 
lautete.

Zum Zweck der Durchführung des Umtauschangebots hat 
der Vorstand am 19. Oktober 2016 („Grundsatzbeschluss“), 
sowie – nach Vorliegen der Ergebnisse des Übernahme- 
angebots während der ursprünglichen Annahmefrist – am 
31. Dezember 2016 („Konkretisierungsbeschluss 1“) und 
– nach Vorliegen der Ergebnisse des Übernahmeangebots 
nach Ablauf der Nachfrist – am 27. März 2017 („Konkreti-
sierungsbeschluss 2“) beschlossen, das Grundkapital der 
Gesellschaft durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
gemäß § 5a.1 der Satzung der Gesellschaft (das „Genehmigte 
Kapital 2015“) wie folgt zu erhöhen:

Im Dezember 2016 / Januar 2017:

• Im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung um EUR 
339.135,00 auf EUR 466.339.759,00 durch Ausgabe 
von 339.135 neuen auf den Namen lautende nenn- 
wertlosen Stückaktien aus dem Genehmigten Kapital 
2015 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von  
EUR 1,00 je Aktie und einem Ausgabebetrag von  
EUR 1,00 pro Stückaktie und einer Gewinnberechtigung 
ab dem 1. Januar 2016 („Neuen Aktien 1“).

Im März 2017:

• Im Rahmen einer weiteren Sachkapitalerhöhung um 
EUR 2.457.177,00 auf EUR 468.796.936,00 durch 
Ausgabe von 2.457.177 neuen auf den Namen lautende 
nennwertlosen Stückaktien aus dem Genehmigten Ka-
pital 2015 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital 

von EUR 1,00 je Aktie und einem Ausgabebetrag von 
EUR 1,00 pro Stückaktie und einer Gewinnberechtigung 
ab dem 1. Januar 2016 („Neuen Aktien 2“, gemeinsam 
mit den Neuen Aktien 1 die „Neuen Aktien“).

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Grundsatzbe-
schluss am 26. Oktober 2016, dem Konkretisierungs- 
beschluss 1 am 3. Januar 2017 und der Finanzausschuss 
des Aufsichtsrat dem Konkretisierungsbeschluss 2 am  
28. März 2017 zugestimmt.

Die Durchführung der genannten Kapitalerhöhungen  
wurde am 10. Januar 2017 sowie am 31. März 2017 in das 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und  
das Grundkapital der Gesellschaft dadurch insgesamt  
von EUR 466.000.624,00 um einen Betrag von insgesamt 
EUR 2.796.312,00 auf das aktuelle Grundkapital von  
EUR 468.796.936,00 erhöht.

Die Neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

• Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16  
(Kaiserplatz), 60311, Frankfurt am Main, eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main unter HRB 32000 („Commerzbank“) hat in ihrer 
Funktion als Umtauschtreuhänderin für die das  
Übernahmeangebot annehmenden conwert-Aktionäre 
im Januar 2017 169.568 Neue Aktien 1 und im  
März 2017 1.228.589 Neue Aktien 2 zum Ausgabe-
betrag von insgesamt EUR 1.398.157,00 (1,00 EUR je 
Stückaktie) gegen Sacheinlage gezeichnet. 

• Die Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14–16, Bremen,  
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Bremen unter HRB 4425 HB („Neel-
meyer“) hat in ihrer Funktion als Umtauschtreuhän-
derin für die das Übernahmeangebot annehmenden 
conwert-Aktionäre im Januar 2017 169.567 Neue  
Aktien 1 und im März 2017 1.228.588 Neue Aktien 2 
zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 1.398.155,00 
(1,00 EUR je Stückaktie) gegen Sacheinlage gezeichnet. 

Die Sacheinlagen auf die Neuen Aktien 1 und 2 wurden 
erbracht durch:

• Einbringung von 2.815.205 conwert-Aktien, die auf 
die Commerzbank als Umtauschtreuhänderin für die 
Aktionäre der conwert übertragen wurden; und

• Einbringung von 2.815.201 conwert-Aktien, die auf 
Neelmeyer als Umtauschtreuhänderin für die Aktionäre 
der conwert übertragen wurden.

Die Commerzbank und Neelmeyer haben die einzubringenden  
conwert-Aktien gemäß den jeweiligen Einbringungsverträgen 
vom 3. Januar 2017 und 28. März 2017 als Sacheinlage an die 
Gesellschaft übereignet.

Vor den entscheidenden Beschlussfassungen über die 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 haben sich der 

Vorstand, der Aufsichtsrat der Gesellschaft und der Finanz- 
ausschuss sorgfältig und intensiv mit der Angemessenheit 
des Gegenwerts für die Ausgabe der Neuen Aktien befasst. 

Hierbei wurden insbesondere die historischen Börsenkurse 
der conwert-Aktie berücksichtigt, da es sich insoweit um 
eine anerkannte Grundlage für die Bestimmung einer ange-
messenen Gegenleistung für börsennotierte Aktien handelt. 
Die conwert-Aktie wird im Amtlichen Handel der Wiener 
Börse gehandelt und ist in den österreichischen Börsenindex 
ATX aufgenommen. Die conwert-Aktien wiesen einen funk-
tionierenden Börsenhandel mit angemessener Liquidität auf. 
So wurden im Jahre 2016 vor dem 5. September 2016 rund 
196.000 conwert-Aktien täglich an der Börse gehandelt. 
Diese Liquidität stützt die Aussagekraft der historischen 
Börsenkurse über die Angemessenheit des Preises. 

• Auf der Basis des nach dem Handelsvolumen gewich-
teten Durchschnittskurses („VWAP“) der Aktien der 
Vonovia und der conwert während der letzten sechs 
Monate vor dem 5. September 2016, also dem Tag der 
Veröffentlichung gemäß Art. 17 Abs. 1 der Markt- 
missbrauchsverordnung sowie gemäß § 5 des öster-
reichischen Übernahmegesetzes über die Absicht zur 
Abgabe des Übernahmeangebots, floss der Vonovia 
somit je auszugebender Neuer Aktie ein Gegenwert in 
Höhe von rund EUR 28,59 zu bei einem Sechs-Monats-
VWAP der Vonovia-Aktie zum selben Stichtag von 
rund EUR 31,98. Aus Sicht eines Aktionärs der conwert 
bedeutete dies, dass das Umtauschverhältnis eine  
Prämie von 23,8 % gegenüber dem Sechs-Monats-
VWAP der conwert-Aktie beinhaltete.

• Auf der Basis der Schlusskurse der Aktien der Vonovia  
und der conwert des letzten Handelstages vor Bekannt- 
gabe der Übernahmeabsicht, also dem 2. September 2016, 
floss der Vonovia je Neuer Aktie ein Gegenwert in 
Höhe von rund EUR 32,51 zu bei einem Schlusskurs der 
Vonovia-Aktie zum selben Tag von rund EUR 35,40. 
Aus Sicht eines Aktionärs der conwert bedeutete dies, 
dass das Umtauschverhältnis eine Prämie von 8,9 % 
gegenüber dem Schlusskurs der conwert am  
2. September 2016 beinhaltete.

Es ist anerkannt, dass eine angemessene Prämie auf den 
Aktienkurs zu Gunsten der neuen Aktionäre zulässig ist, um 
dem Übernahmeangebot zum Erfolg zu verhelfen. Darüber 
erwarten der Vorstand und der Aufsichtsrat, dass sich  
aus der Transaktion für die Gesellschaft erhebliche Vorteile 
ergeben werden, welche eine Prämie zugunsten der  
conwert-Aktionäre rechtfertigen: 

• Der Vorstand will durch das Übernahmeangebot die 
komplementären Immobilienportfolios beider Unter-
nehmen zusammenführen. Die Bewirtschaftung unter 
einem gemeinsamen Dach ermöglicht signifikante 
Wertsteigerungen für Mieter und Aktionäre gleicher-
maßen. 
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• Vonovia kann durch die Übernahme der conwert seine 
Präsenz in den dynamisch wachsenden Städten Leipzig, 
Berlin, Potsdam und Dresden weiter ausbauen und  
das rein bundesdeutsche Portfolio um die sehr attraktive 
deutschsprachige Metropole Wien ergänzen. 

• Im Zuge der Integration plant Vonovia operative Sy-
nergien in Höhe von mindestens EUR 7 Mio. pro Jahr, 
die bis Ende 2018 vollständig realisiert werden sollen. 
Durch die teilweise Refinanzierung der conwert  
plant Vonovia Finanzsynergien in Höhe von EUR 5 Mio., 
die im Geschäftsjahr 2017 vollständig realisiert werden 
sollen. 

• Durch die zuvor aufgeführten erwarteten wirtschaftlichen  
Folgen und Vorteile ergeben sich möglicherweise 
weitergehende, schwer zu quantifizierende Wertstei-
gerungspotentiale für Aktionäre der Gesellschaft sowie 
ehemalige conwert-Aktionäre.

Aus diesen Erwägungen ist die Transaktion nach Auffassung 
des Vorstands im Unternehmensinteresse der Gesellschaft 
und der Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit  
der Sachkapitalerhöhung gerechtfertigt. Der Bezugsrechts-
ausschluss war dabei notwendig, da die Übertragung  
der conwert-Aktien, für welche das Umtauschangebot ange-
nommen wurde, den Erwerb der Neuen Aktien durch  
die jeweiligen bisherigen conwert-Aktionäre erforderte.

Bochum, im April 2017

Vonovia SE

Der Vorstand

Notizen
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Anschrift  
RuhrCongress Bochum 
Stadionring 20 
44791 Bochum

Anfahrtsbeschreibung PKW

Von der A40 kommend nehmen Sie bitte die Autobahnausfahrt 
„RuhrCongress“. Fahren Sie weiter geradeaus auf den Stadionring. 
Nach circa 400 m befindet sich der RuhrCongress zu Ihrer linken 
Seite.

Parkplätze für Besucher

• Hauseigene Tiefgarage

Von der A40 kommend fahren Sie weiter geradeaus auf den  
Stadionring. Nach circa 400 m passieren Sie einen Kreis- 
verkehr und wählen hier die dritte Abfahrt. Nach circa 50 m 
liegt die Tiefgarageneinfahrt zu Ihrer linken Seite.

• Benachbartes Parkhaus Stadionring

Von der A40 kommend halten Sie sich unmittelbar nach der  
Autobahnausfahrt links. Sie fahren direkt auf das Parkhaus 
Stadionring zu. Der RuhrCongress Bochum ist fünf Gehminuten  
entfernt. Bitte folgen Sie der Beschilderung.

Bus

Ab dem Bochumer Hauptbahnhof fahren Sie mit der Buslinie 388 
in Richtung „Bochum Riemke“. Sie erreichen die Haltestelle  
„RuhrCongress“ nach circa 6 Minuten Fahrzeit und befinden  
sich am Haupteingang.

Bahn

Ab dem Bochumer Hauptbahnhof fahren Sie mit den Straßen-
bahnlinien 308 oder 318 in Richtung „Bochum Gerthe“. Nach 
circa 3 Minuten Fahrzeit erreichen Sie die Zielhaltestelle „Vonovia 
Ruhrstation“. Der RuhrCongress Bochum befindet sich unmittelbar 
hinter dem Stadion.

Flughäfen

Der RuhrCongress Bochum ist von vier Flughäfen in der Region 
ideal erreichbar.

• Flughafen Dortmund: 29 km

• Flughafen Düsseldorf: 45 km

• Flughafen Köln/Bonn: 89 km

• Flughafen Münster/Osnabrück: 96 km

Informationen zur Anreise



Vonovia SE
Philippstraße 3
44803 Bochum

Telefon: 0234 314-0
Fax: 0234 314-2995

info@vonovia.de
www.vonovia.de 


